
StRB betreffend 

Baufachausschuss, Entschädigung als Experten 

(vom 17. Dezember 1991) 

 

1.  Die Baufachausschuss-Mitglieder werden als Experten nach SIA-Zeit-Mitteltarif 
entschädigt. 

 

2.  Für auswärtige Mitglieder wird die Sitzungsdauer zuzüglich 120 Minuten für An- und 
Rückreise angerechnet. 

 

3.  Für einheimische Mitglieder wird die Sitzungsdauer ohne Reisezeit angerechnet. 

 

4.  Die Zeitfestlegung und Auszahlung ist Sache des Protokollführers des 
Baufachausschusses. 

 
5. Diese Regelung tritt rückwirkend auf den 1. Januar 1991 in Kraft. Die 

budgetmässig nicht erfassten Mehrkosten sind für 1991 zu begründen und für 
1992 in das Nachtragskreditbegehren aufzunehmen. 


